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Einleitung

Grundlage für die Beschäftigung eines Amtes mit 
einer Sache ist in der Regel ein Gesetz. Für Boden-
denkmäler, in anderen Ländern auch Archäologische 
Denkmäler genannt, bildet meist ein Denkmalschutz-
gesetz den Rahmen. Manche von ihnen geben gleich 
zu Beginn Definitionen vor; so auch das Bayerische 
Denkmalschutzgesetz,1 in dem es heißt: „Denkmäler 
sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile 
davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen 
ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, 
wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung 
im Interesse der Allgemeinheit liegt.“2 Weiter wird aus-
geführt: „Bodendenkmäler sind bewegliche und unbe-
wegliche Denkmäler, die sich im Boden befinden oder 
befanden und in der Regel aus vor- oder frühgeschicht-
licher Zeit stammen.“3 Nur am Rande sei bemerkt, dass 
dieses Gesetz zur Denkmalfeststellung auch aufgibt, 
„Objekte“ erst auf ihre Eigenschaft als Bodendenkmal 
zu prüfen, bevor sie als Baudenkmal eingetragen wer-
den können.4

Die gesetzlichen Grundlagen erklären als Ziel 
nicht nur für die Baudenkmäler, sondern auch für die 
Bodendenkmäler, den (langfristigen) Erhalt. Dies war 
und ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch 
insofern ein Problem, als der Bodendenkmalpfleger 
mehr als Archäologe und die Bodendenkmalpflege 
gerne über die Ausgrabungen, oft mit interessanten 
und spannenden Ergebnissen, definiert wird. Fakt 
ist jedoch, dass jede archäologische Ausgrabung, 
zumindest wenn sie bis zum Grund geführt wird, eine 
totale Zerstörung der Zusammenhänge und damit des 
Bodendenkmals mit sich bringt. Auch übrig bleibende 
Mauern stellen allenfalls das „Rückgrat“ des Denkmals 
dar, sie sind insofern höchstens ein Denkmal des 
Denkmals.

Bodendenkmäler haben es grundsätzlich „schwe-
rer“ als Baudenkmäler, da sie meist nicht leicht wahr-
nehmbar sind. Der größte Teil der ca. 49.000 in Bayern 
bekannten Bodendenkmäler konnte sogar nur mit 
speziellen Arbeitsschritten oder Hilfsmitteln – z. B. 
Fundaufsammlung und -kartierung, Luftbildarchäo-
logie, geophysikalischer Prospektion oder Airborne-
Laserscanning – festgestellt werden.5 Dies hängt mit 
der oft vieltausendjährigen Geschichte der Objekte 

zusammen, für die auf die Errichtungs- und Nutzungs-
phasen meist Zeiten des Zerfalls, der Nachnutzung 
oder des Recyclings, bis hin zur Neu- oder Übernut-
zung durch die maschinelle Landwirtschaft des spä-
teren 20. Jhs. folgt. Das Ergebnis ist regelmäßig, dass 
Bodendenkmäler an der Oberfläche kaum mehr oder 
gar nicht feststellbar sind (Abb. 1), obwohl im Boden 
große Teile der Objekte mit Hinweisen auf alle diese 
Entwicklungsschritte erhalten sind. Diese Überreste 
sind Primärquellen der Menschheitsgeschichte und 
stellen für mehr als 99 % der menschlichen Entwick-
lung die einzigen Quellen dar. Der Boden hat also 

1	 Schema der Entwicklung eines Bodendenkmals, hier eines 
römischen Kastells, bis zur heutigen Zeit.
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wesentliche Archivfunktion. Im Unterschied zu den 
späteren schriftlichen Überlieferungen sind die Boden-
denkmäler auch regelmäßig objektiv, da sie lediglich in 
Bezug auf ihre Funktion ohne sonstige spezielle Inten-
tionen angelegt worden sind.

Umso bedauerlicher ist, dass die übliche Beschäf-
tigung mit Bodendenkmälern meist im Rahmen des 
Konflikts von intensivierter Nutzung des Geländes, 
in dem sie sich befinden, versus Erhalt der Substanz 
durch in der Abwägung „erzwungene“ Ausgrabungen 
stattfindet. Im Ergebnis führt dies zu dem, was bei 
Baudenkmälern mit „Abbruch“ bezeichnet wird, 
wenngleich es heute meist gelingt, diese Maßnahmen 

bestens dokumentierend und unter Bergung aller 
Funde durchzuführen. Als nachhaltigere Variante wird 
mittlerweile versucht, auf der Grundlage bestmög-
licher Vorabinformation6 Planer und Eigentümer von 
Bodendenkmälern dazu zu bringen, ihre Vorhaben so 
durchzuführen, dass durch Verlagerung der Teile, für 
die Bodeneingriffe notwendig wären, oder durch sog. 
Konservatorische Überdeckung Bodendenkmäler (wei-
testgehend) ungestört im Boden verbleiben können 
und eine Bebauung bzw. Neunutzung ihrer Flächen 
trotzdem erfolgen kann (vgl. Abb. 2).

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Boden-
denkmalpflege/Archäologische Denkmalpflege ist 

2	 Prioritäten in der Bodendenkmalpflege (von rechts nach links): Vermeidung, Überbauung/Konservatorische Überdeckung, Ausgra-
bung.
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wesentlicher Teil einer einheitlichen Denkmalpflege 
(auch wenn sie in manchen Ländern in eigenständigen 
Behörden organisiert ist).

Archäologie ist Bauforschung

Ein großer Teil der Bodendenkmäler besteht aus Über-
resten von ehemaligen Bauwerken. Dementsprechend 
beinhaltet bzw. bedingt eine archäologische Ausgra-
bung häufig die Auseinandersetzung mit alter Archi-
tektur. Der allgemein damit gerne verbundene Aspekt 
„Steinbau“ ist allerdings eine Entwicklung, die erst in 
römischer Zeit einsetzt. Der größte Teil der frühen, 
in ländlichen Gebieten auch noch der neuzeitlichen 

Bebauung, bestand jedoch aus Holzbauten. Diese 
begegnen dem Archäologen wegen der Zerfallserschei-
nungen des Holzes im Regelfall nur als Indizien, z. B. 
als Erdverfärbungen und Konsistenzunterschiede, 
die als Pfostengruben mit – in günstigen Umstän-
den – Pfostenstandspuren, als Verfärbungen durch 
Schwellbalken o. ä. zu interpretieren sind (Abb. 3). 
Trotzdem liegen darin meist Aussagen, die über den 
bloßen Grundriss hinausgehen. Insbesondere bietet 
der Boden häufig Auskünfte über die Entwicklung von 
Bauwerken, sei es durch Überschneidung der Befunde, 
sei es durch stratigraphische Überlagerungen.

In seltenen Fällen haben sich auf Grund günstiger 
Umweltbedingungen die einstmals verwendeten 
Hölzer erhalten, z. B. in Gegenden extremer Trocken-

3	 München-Freiham. Standspuren der Pfosten eines urnenfelderzeitlichen Hauses.
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heit oder, in unseren Breitengraden häufiger, durch 
Luftabschluss in Mooren und Seen bei vorgeschicht-
lichen Pfahlbauten7 oder bei Fundamenten oder 
Wasserbauwerken in größerer Tiefe, meist im Grund-
wasserbereich (Abb. 4). Dann sind Erkenntnisse zur 
Holzbearbeitung, Werkzeugtechnik, zu Methoden der 
Holzbeschaffung (z. B. durch Flößerei), technischen 
Details usw. möglich, die bis in die Zeiten der ersten 
Sesshaftwerdung des Menschen vor ca. 7.500 Jahren 
zurückreichen können.8 Im Analogieschluss lassen 
sich diese Erkenntnisse auf weniger gut erhaltene 
Objekte übertragen. Die zeitliche Einordnung ist bei 
Holzerhaltung durch die Ergebnisse der Dendrochro-
nologie unter Umständen jahrgenau möglich.

In der Zusammenschau ergeben sich Grundlagen 
zur Rekonstruktion nicht mehr existierender Gebäude 
bis in die Neuzeit, wobei Details häufig in der Zusam-
menarbeit mit der experimentellen Archäologie 
wahrscheinlich werden.9 Es konnten auch schon Bau-
ordnungen und Regelungen für die Nutzung gemein-
samer Wände in der Römerzeit erschlossen werden, 
ohne eine einzige zeitgenössische schriftliche Zeile 
oder ein einziges erhaltenes Stück Holz vorliegen zu 
haben.10 Die Bauforschung in der Archäologie ist also 

4	 München-Marienhof. Bearbeitung von Hölzern eines mittelal-
terlichen Brunnens.

5	 Vorgaben zur Durchführung archäologischer Ausgrabungen in Bayern und Formblätter.
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komplex und ganzheitlich, vor allem aber forschungs-
orientiert.

Dokumentationsrichtlinien = formulierte 
Mindestanforderungen

Rückgrat einer jeden archäologischen Ausgrabung 
ist die Dokumentation der Befunde und Zusammen-
hänge. Nach dem vollständigen Rückzug des Baye-
rischen Landesamts für Denkmalpflege aus der aktiven 
Ausgrabungstätigkeit und der Durchführung von 
Ausgrabungen ausschließlich durch Grabungsfirmen, 
Kommunalarchäologien, gelegentlich Universitäten 
und Vereine zu Lasten des Nutznießers der Denk-
malzerstörung entsprechend dem im Bayerischen 
Denkmalschutzgesetz von Anfang an verankerten 
Veranlasserprinzip hat das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege „Vorgaben zur Durchführung 
archäologischer Ausgrabungen in Bayern“ formuliert 
(Abb. 5).11 Von Zeit zu Zeit ergänzt und überarbeitet ist 
ihre Beachtung und Umsetzung als explizite Nebenbe-
stimmung jeder bodendenkmalrechtlichen Erlaubnis 

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Ausgrabung. 
Dazu gehört auch die Dokumentation stratigraphi-
scher Verhältnisse. Ein früherer Stand bildete eine 
Grundlage für ähnliche „Richtlinien für archäologische 
Maßnahmen“ in Österreich.12 Darin und in jeweils bei-
gefügten Formularvorgaben werden, oft im Sinne einer 
Checkliste, diejenigen Aspekte und Qualitätsniveaus 
formuliert, die aufgenommen bzw. eingehalten werden 
müssen, so dass eine Grabung auswertungsfähig wird. 
Die Vorgaben stellen also formalisierte Mindestanfor-
derungen dar.

Baudenkmäler in oder auf Bodendenkmälern

Nur selten existiert eine „saubere“ Trennung zwischen 
Bau- und Bodendenkmälern. Meist liegen Baudenk
mäler auf den Resten von Vorgängerbauten oder in 
älteren Anlagen, so dass Veränderungen im Zusam-
menhang mit ihrer Sanierung oder Umnutzung 
regelmäßig Eingriffe in das Bodendenkmal verlangen. 
Unabhängig davon, dass in keinem der Denkmal-
schutzgesetze der deutschen Länder eine Priorität 

6	 Passau, „Römermauer“. Effekt eines „Schürfs“ oder einer „Ringdrainage“ (schwarzer Kasten) auf die Baugrube (rote Linie) eines 
Bauwerks. Der terminus post quem ergibt sich aus dem Fundmaterial der letzten durch die Baugrube geschnittenen Schichten (hier 
frühes Mittelalter).
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von Baudenkmälern gegenüber Bodendenkmälern 
gegeben ist (unabhängig von einer sicher gegebenen 
wirtschaftlichen Bedeutung), wird häufig übersehen, 
dass in den von Schürfen, Unterfangungen, sta-
tischen Ertüchtigungen, Trockenlegungen, Ringdrai-
nagen, Bodenabsenkungen, Kellern usw. betroffenen 
Bereichen meist wesentliche Teile der eigentlichen 
Baugeschichte der Baudenkmäler verborgen sind. Fast 
nie ergibt sich nämlich das Alter eines Mauerwerks 
aus sich heraus. Über die Baugrube dazu liefern die in 
der Regel geschnittenen älteren Schichten mit darin 
enthaltenen datierbaren Funden jedoch einen soge-
nannten terminus post quem für diese und damit für 
die Ersterrichtung der eingesetzten Mauer (Abb. 6). Im 
Versuch, Grabungskosten zu vermeiden oder gar zu 
umgehen, oft aber auch aus Desinteresse oder Igno-

ranz, werden häufig nicht nur diese Geschichtszeug-
nisse vernichtet, sondern auch Informationen zum 
zu sanierenden Bauwerk selbst bzw. Erkenntnisse 
für die Sanierungsmaßnahmen vergeben oder durch 
schlechte Vorplanung nur eingeschränkt gewonnen.

Notwendig ist demnach ein integraler Ansatz, 
bei dem die Bauaufnahme oder das Raumbuch 
oder andere Dokumentationsformen nicht auf dem 
untersten Bodenniveau enden, sondern mit den 
Methoden der Archäologie die darunter liegenden 
Schichten miteinbezogen werden. Dies gilt genauso 
für geplante Abbrüche, die häufig auch die Fußbö-
den und ihre Fundamentierungen mit betreffen und 
so zwischen den Niveaus der Bauaufnahme und der 
später einsetzenden Ausgrabung nicht zu unterschät-
zende undokumentierte „Fehlschichten“ verursachen 

7	 Regensburg, Auergasse 10. Querschnitt durch ein im Kern mittelalterliches Haus mit darunter liegenden Latrinen. Der eingeblen-
dete Balken entspricht den Schichten, die häufig bei einem Abbruch eines Gebäudes mit entfernt werden, bevor eine Grabung 
einsetzen kann. Hierdurch kommt es zum Verlust der Verbindungen von unter- und oberirdischen Denkmalteilen.
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(Abb. 7). Aber gerade hier liegen (lagen) wiederum die 
Verbindungen zwischen Befunden oder Schichten mit 
datierendem Fundmaterial als termini post quos und den 
zu datierenden Fußböden oder Mauern.

Plädoyer

Es gilt also, auch den Boden in bzw. unter Baudenkmä-
lern als Datenträger für Aufgehendes oder Fußböden 
zu akzeptieren und dessen Erschließung als Teil eines 
Sanierungskonzeptes von Anfang an mit einzubezie-
hen. Dazu gehört, eventuelle Bodeneingriffe im Sinne 
des Erhalts der Denkmalsubstanz möglichst gering zu 
halten bzw. da, wo unabdingbar, jeweils im Rahmen 
von bestmöglichen archäologischen Ausgrabungen, 
und seien sie noch so klein, im Sanierungsablaufplan 
wie im Finanzierungsplan miteinzubeziehen.
Trotz der definitorischen und/oder methodischen 
Trennung in Bau- und Bodendenkmalpflege gilt eines 
abschließend festzustellen: Nur gemeinsam sind wir 
im Interesse von Erhalt und Erkenntnis stark!
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